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1.1 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Straßenbaubehörde - Verkehrsplanung    Abwägungsvorschlag  
 

 
 

 
TÖB 9 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Straßenbaubehörde - 09.10.20 
           Verkehrsplanung 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Formulierung wird zur Klarstellung im Punkt 6.5. der Begründung 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 “Gerstenstraße“ 
 

1.2 REMONDIS Seenplatte GmbH    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 23 REMONDIS Seenplatte GmbH 07.10.19 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die zeichnerisch festgesetzten Verkehrsflächen sind in ihrer Dimensionierung 
geeignet, Straßen und Fahrwege zu ermöglichen, die den sicherheits- 
technischen Anforderungen der Abfallentsorgung gerecht werden. 
Der Hinweis betrifft im Weiteren ggf. nachfolgende Planungen. Er wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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1.3 (Seite 1) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 25 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 25.11.19 
              Güstrow 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wurde beachtet. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden. 
Schutzbedürftige Räume sind mit der geänderten textlichen Festsetzung 9.1 an 
Gebäudeseiten, welche den Flächen mit den betreffenden gewerblichen 
Lärmquellen gegenüberliegen, unzulässig. Betroffene seitlich liegende 
schutzbedürftige Räume sind gegen Gewerbelärm zu verschatten. Ausnahmen 
für seitlich liegende schutzbedürftige Räume sind unter Beachtung des 
Hinweises 8 (im Teil B Text) zum Schallschutz möglich. 
Diese Lösung wurde in der Beratung am 20.01.20 mit dem LUNG und der 
Unteren Immissionsschutzbehörde ausgehend von den in der 
Schalluntersuchung vorgeschlagenen Immissionsschutzmaßnahmen erarbeitet 
und daraufhin in die Planung aufgenommen. (Zeichnerische Festsetzung 
Lärmschutz, neue textliche Festsetzung 9.1, geänderte textliche Festsetzungen 
1.8 und 3.1). 
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1.3 (Seite 2) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 25 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 25.11.19 
              Güstrow 
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2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (01.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 01.09.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahme des Landkreises wird auch nach der angekündigten 
späteren Abgabe berücksichtigt. 
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2.1 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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2.1 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 

 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bereits beachtet worden. 
Wie bereits in der Planzeichnung dargestellt, befinden sich Teile des 
Plangebiets in Überschwemmungsgebieten gem. § 76 Abs. 2 WHG bzw. 
Hochwasserrisikogebieten gem. § 78b Abs. 1 WHG. Diese Teilflächen befinden 
sich jedoch deutlich unterhalb der vorgesehenen Bauflächen. Die Belange des 
Hochwasserschutzes sind daher bereits ausreichend berücksichtigt worden. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Angaben in den Planunterlagen zur Fassung des Flächennutzungsplans 
werden aktualisiert bzw. ergänzt. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor, so dass keine genaueren 
Höhenangaben möglich sind. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Für den Weg A und die Planstraße D wurden keine Regelquerschnitte in die 
Planungsunterlagen aufgenommen, da es sich beim Weg A um einen 
bestehenden Weg inklusive Bankett bzw. bei der Planstraße D um einen 
Straßenabschnitt handelt, für den aufgrund der ungünstigen Baugrund-
situationen eine konkrete Lösung erst im Zuge der Erschließungsplanung 
erarbeitet werden kann. Planstraße D wird daher vorrausichtlich mit 
wassergebundenem Belag ausgeführt, die Breite dieser Verkehrsfläche ist in 
der Planzeichnung bemaßt. Weg A wird in der Planzeichnung bemaßt. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.1 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die genannten Festsetzungen wurden im Sinne der Bestimmtheit der 
zeichnerischen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung aufgenommen. 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Nach der Bekanntmachung werden die der Planung zugrundeliegenden 
Vorschriften und Regelwerke zur Einsicht bereitgehalten. In den 
Planungsunterlagen wird auf die jeweils relevanten Regelwerke bzw. DIN-
Vorschriften hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg hat eine Alternative zur Einzahlung in ein 
Ökokonto gefunden. In den Überschwemmungsflächen der Tollensewiesen 
sollen zwei Kleingartenanlagen zurückgebaut und renaturiert werden. 
Mit der Herstellung von extensiv bewirtschafteten „artenreichen Mähwiesen auf 
feuchten und moorigen Standorten mit Teilwiedervernässung“ in Verbindung mit 
der Entsiegelung der Kleingartenanlagen ist der Kompensationsbedarf des 
Bauvorhabens gedeckt. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im 
Umweltbericht wird angepasst. 
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2.1 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet. 
Es ist ein unvermeidbarer Eingriff in das gesetzlich geschützte Biotop „Schilf-
Landröhricht“ (VRP) im Baugebiet WA 1.1 zu vollziehen. Dafür wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V bei der unteren 
Naturschutzbehörde beantragt. Die Begründung (Punkte 6.3 und 14.2) und der 
Umweltbericht wurden angepasst. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird beachtet. 
Für zu erhaltende Bäume, welche sich in der Nähe von bzw. in festgesetzten 
Verkehrsflächen befinden, sind in der Planzeichnung Wurzelschutzbereiche als 
zeichnerischer Hinweis abgebildet. Fahrbahnen, Parkplätze und Wege in den 
Verkehrsflächen sind ebenfalls als zeichnerischer Hinweis abgebildet. 
Eine Überlagerung von abgebildeten Wurzelschutzbereichen mit einem 
Gehweg und mit Parkplätzen besteht demnach nur an der Planstraße A.1. Hier 
sind ältere Flächenversiegelungen aus Beton vorhanden. Bei Erfordernis sind 
Wurzelschutzmaßnahmen notwendig (z. B. wassergebundene Bauart). Eine 
Überlagerung von Fahrbahnen mit Wurzelschutzbereichen ist nicht vorgesehen. 
Für zu fällende geschützte Bäume werden die erforderlichen 
naturschutzrechtlichen Anträge gestellt. Der Hinweis betrifft im Weiteren die 
Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
Zu 12: Der Hinweis wird beachtet. 
In Hinblick auf die erforderliche Ausnahmegenehmigung von den Verboten des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG wird auch Hinweis 18 dieser Stellungnahme beachtet. 
Die Antragstellung ist jedoch nicht Teil des Aufstellungsverfahrens. 
Der Hinweis betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der 
Hinweis wird an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der 
Erschließungsplanung weitergegeben. 
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2.1 (Seite 5) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
 
Zu 13: Der Hinweis wird beachtet. 
Die bisherige textliche Festsetzung 8.1.2 entfällt somit. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird beachtet. 
- Die beiden Artenschutzmaßnahmen werden nicht zusammengefasst, um die 
Nachvollziehbarkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu erleichtern. 
Die Abstimmung der Gestaltung des Kastendurchlasses erfolgt im Zuge 
Straßenplanung, dabei im Vorfeld mit der ökologische Baubegleitung und der 
unteren Naturschutzbehörde. 
 
Zu 15: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Möglichkeit einer zeitlichen Einschränkung der Kompensationsmaßnahme 
wird berücksichtigt. Die fachliche Umsetzung der Maßnahmen erfolgt unter der 
Aufsicht der ökologischen Baubegleitung in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde. 
 
Zu 16: Der Hinweis wird beachtet. 
Vor dem Beginn etwaiger Fällungen von Bäumen werden Kontrollen auf 
eventuell vorhandene Baumhöhlen durch die ökologische Baubegleitung 
durchgeführt. 
 
Zu 17: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Umpflanzung der geschützten Pflanzen erfolgt in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde. 
 
Zu 18: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Name der beauftragten ökologischen Baubegleitung wird der unteren 
Naturschutzbehörde genannt. Ebenfalls erfolgt eine Abstimmung über den 
Umfang der Ausnahmegenehmigungen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG. 
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2.1 (Seite 6) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 19: Die Hinweise werden nicht beachtet. 
Sie betreffen die Erschließungsplanung, in deren Zusammenhang die 
wasserrechtliche Erlaubnis entsprechend der genannten Vorgaben zu 
beantragen ist. Gleiches gilt für erforderlich Abstimmungen zur Planung der 
Niederschlagswasserbeseitigung. Die Hinweise werden an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
Zu 20: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Er wurde bereits im Vorentwurf berücksichtigt. 
Die Unterhaltungsstreifen der Gräben 1N25 (L78/2+2) und 1N27 wurden als mit 
Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen, bzw. im östlichen Bereich 1N25 
als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zeichnerisch festgesetzt.  
Der Unterhaltungsstreifen des Königsgrabens L78/2 befindet sich westlich des 
Grabens und somit außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs. 
Entlang der Datze befinden sich gesetzlich geschützte Biotope, daher kann im 
räumlichen Geltungsbereich kein begleitender Unterhaltungsstreifen abgebildet 
werden. Sofern eine Unterhaltung aus dem Plangebiet erfolgen soll, ist sie wie 
bisher von östlich dahinterliegenden Grünflächen (Ausgleichsfläche AF 3) 
möglich. 
 
Zu 21: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 

19 

20 

21 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 “Gerstenstraße“ 
 

2.1 (Seite 7) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 22: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
Die Korrekturhinweise zur Bezeichnung der Gräben werden in der 
Planzeichnung und in der Begründung (Punkte 5.3., 5.5. u.a.) berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 23: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Änderung wird wie angeregt in der Begründung (Punkt 8.2.) berücksichtigt. 
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2.1 (Seite 8) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

   

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
Zu 24: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 25: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 26: Der Hinweis ist bereits beachtet worden. 
Gem. Verkehrskonzept (Punkt 6.5. der Begründung) sind die geplanten 
Straßenverkehrsflächen als Tempo-30-Zonen, somit für verringerte 
Geschwindigkeit vorgesehen. Die Kurvenradien der Verkehrsflächen und die 
Wendemöglichkeiten wurden entsprechend der Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr und in Anlehnung an die RASt 06 gestaltet. 
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2.1 (Seite 9) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

   

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
 
 
Zu 27: Der Hinweis wird beachtet. 
Die gemäß Auszug aus dem Liegenschaftskataster (ALKIS) aktuellen 
Flurstücksgrenzen werden in die Darstellungen der Planzeichnung 
übernommen. 
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2.1 (Seite 10) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.09.20 
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2.2 (Seite1) Deutsche Telekom Technik GmbH (16.10.19)    Abwägungsvorschlag  

  

 
TÖB 15 Deutsche Telekom Technik GmbH Dresden 16.10.19 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bereits beachtet worden. 
Die mitgeteilten Leitungsbestände der Telekom wurden bereits bei der 
Planaufstellung berücksichtigt. Sie sind durch die zeichnerisch festgesetzten 
Verkehrsflächen und Leitungsrechte planungsrechtlich gesichert. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird 
an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.2 (Seite 2) Deutsche Telekom Technik GmbH (16.10.19)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 15 Deutsche Telekom Technik GmbH Dresden 16.10.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Planzeichnung sind innerhalb der als Privatstraße festgesetzten 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Planstraßen C.1 und C.2) mit 
Leitungsrechten zu belastende Flächen (L3) ausgewiesen. Diese werden in der 
textlichen Festsetzung 7. näher bestimmt. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung sowie die Bauausführung. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
 
 
Zu 5: Die Hinweise sind für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Sie betreffen die Erschließungsplanung sowie die Bauausführung. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Der Hinweis wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.2 (Seite 3) Deutsche Telekom Technik GmbH (16.10.19)    Abwägungsvorschlag  

  

 
TÖB 15 Deutsche Telekom Technik GmbH Dresden 16.10.19 
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2.2 (Seite 4) Deutsche Telekom Technik GmbH (16.10.19)    Abwägungsvorschlag  
  

 

 
TÖB 15 Deutsche Telekom Technik GmbH Dresden 16.10.19 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 “Gerstenstraße“ 
 

2.2 Deutsche Telekom Technik GmbH (06.08.20)    Abwägungsvorschlag  

  

 
TÖB 15 Deutsche Telekom Technik GmbH Dresden 06.08.20 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
- hierzu im Folgenden Abwägung der Stellungnahme vom 16.10.19. 
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2.3 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (26.11.19)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  26.11.19 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. Sie liegt noch nicht vor. 
Die Stellungnahme wird dem Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der 
Erschließungsplanung übergeben. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die mitgeteilten Leitungsbestände wurden durch die zeichnerische Festsetzung 
von Verkehrsflächen bzw. mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 
planungsrechtlich gesichert. Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Straßenverkehrsflächen können Leitungen neu verlegt werden. 
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2.3 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (26.11.19)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  26.11.19 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Von den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten für Baumpflanzungen 
darf gem. textlicher Festsetzung 10.1 um bis zu 5 m abgewichen werden. 
Anderenfalls sind Wurzelschutzmaßnahmen vorzusehen. Die festgesetzten 
Standorte für Baumpflanzungen wurden entsprechend der Anforderungen einer 
gesicherten Erschließung positioniert.  
 
Zu 4: Der Hinweis wurde beachtet. 
Die Festsetzungen der Planzeichnung wurden um eine Versorgungsfläche 
ergänzt um die genannte Transformatorenstation und den Beleuchtungsschrank 
zu ermöglichen. Da sich der vorgeschlagene Standort der Transformatoren-
station in der Nähe des vorgesehenen Kreuzungsbauwerks des Gerstengraben 
als ungünstig erwies, wurde die Versorgungsfläche wegen günstigerer 
Platzverhältnisse im nördlichen Bereich des WA 2.2 untergebracht. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die im Geltungsbereich liegende Gashochdruckleitung wird bereits in der 
Planzeichnung abgebildet, dabei soweit wie möglich im öffentlichen 
Straßennebenbereich. Die festgesetzten Verkehrsflächen bzw. mit 
Leitungsrechten zu belastenden Flächen sichern die Leitung planungsrechtlich. 
In Verbindung mit weiteren Festsetzungen ist eine Überbauung der Leitung 
unzulässig. Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die im Geltungsbereich liegenden Trinkwasserleitungen werden bereits in der 
Planzeichnung abgebildet. Die festgesetzten Verkehrsflächen bzw. mit 
Leitungsrechten zu belastenden Flächen sichern die Leitung planungsrechtlich. 
Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
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TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  26.11.19 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Netzausbau ist im Rahmen der zeichnerisch festgesetzten 
Straßenverkehrsflächen möglich. Der Hinweis betrifft im Weiteren die 
Erschließungsplanung. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der ggf. erforderliche Netzausbau für Versorgung mit Löschwasser ist im 
Rahmen der zeichnerisch festgesetzten Straßenverkehrsflächen möglich. Der 
Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
 
Zu 9: Der Hinweis wurde beachtet. 
Die Bezeichnung der Leitungen wurde in den Planunterlagen angepasst. 
Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
 
Zu 10: Der Hinweis wurde beachtet. 
Die Angaben wurden in der Begründung (Punkte 10.1 und 10.2) korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. 
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2.3 (Seite 4) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (26.11.19)    Abwägungsvorschlag  
 

  

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  26.11.19 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Daher wird in den Teil B Text ein 
Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der Erschließungsplanung ggf. weitere 
Versorgungsanlagen untergeordnet in öffentlichen Flächen vorgesehen werden.  
Die technische Ausführung der Abluftbehandlungsanlage bedarf der Anpassung 
an die örtliche Situation. Die Anlage kann sich in der genannten Größe und 
Lage als im Wesentlichen unterirdisches Bauwerk unterordnen. Die Bedingun-
gen an dem genannten Standort sind durch die Geländesituation mit zwei 
Gewässern, die Lage mehrerer Leitungen inkl. des genannten Schachtbau-
werks, die räumlichen Bedingungen für die Zufahrt sowie die Nachbarschaft von 
gesetzlich geschützten Biotopen geprägt. Die Anlage kann nur mit Fahrzeugen 
erreicht werden, welche die örtliche Erschließungssituation berücksichtigen. 
Insoweit ist zu empfehlen, außerhalb des Plangebiets einen Standort für die 
Abluftbehandlungsanlage zu wählen und erforderlichenfalls die Einbindung der 
Abwasserdruckleitung dorthin zu verlegen. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Daher wird in den Teil B Text ein 
Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der Erschließungsplanung ggf. weitere 
Versorgungsanlagen untergeordnet in öffentlichen Flächen vorgesehen werden 
(Text Teil B, in Hinweis 7.). Eine Erhöhung des Geländes in diesem Ausmaß ist 
nicht vorgesehen. Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
 
Zu 14: Der Hinweis wurde beachtet. 
Das wasserwirtschaftliche Gutachten zum Plangebiet (Schuldt Consult 2020) 
zeigt Möglichkeiten zur gesicherten Ableitung des Niederschlagswassers auf. 
Die zeichnerischen Festsetzungen wurden angepasst um dessen Vorzugs-
variante zur Niederschlagswasserableitung zu ermöglichen. (Erweiterung der 
Flächen für die Abwasserbeseitigung für den Graben 1 N 25 sowie für das Geh- 
und Fahrrecht zur Unterhaltung dieses Grabens (Wendestelle), Entfall der 
Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen in der Planstraße B.1 nördlich dieses 
Grabens) 
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TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  26.11.19 
 
 
 
 
 
 
Zu 15: Der Hinweis wurde nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis betrifft die Erschließungsplanung. 
 
 
Zu 16: Der Hinweis wurde beachtet. 
Die Planunterlagen wurden entsprechend der mit der Stellungnahme 
mitgeteilten Leitungsbestände korrigiert. Diese wurden in der Planzeichnung 
abgebildet. Durch die zeichnerische Festsetzung von mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu belastenden Flächen, sowie von Verkehrsflächen werden 
die bestehenden Leitungen planungsrechtlich gesichert. 
Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
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2.3 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (04.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  04.09.20 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet 
Der Entwurf der Planung wurde nach Auswertung der Stellungnahme vom 
26.11.19 erarbeitet. Die Stellungnahme wird dem Erschließungsträger zur 
Berücksichtigung in der Erschließungsplanung übergeben. 
Eine Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. 
Die Hinweise der Stellungnahme vom 04.12.20 werden ebenfalls an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Von den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten für Baumpflanzungen 
darf gem. textlicher Festsetzung 10.1 um bis zu 5 m abgewichen werden. 
Anderenfalls sind Wurzelschutzmaßnahmen vorzusehen. Die festgesetzten 
Standorte für Baumpflanzungen wurden entsprechend der Anforderungen einer 
gesicherten Erschließung positioniert.  
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
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TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  04.09.20 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die markierte Anlage innerhalb des WA 3 kann als Nebenanlage gem. § 14 
Abs. 2 BauNVO zulässig sein, wenn sie der Versorgung der Baugebiete mit 
Elektrizität dient. In den Teil B Text wird ein Hinweis aufgenommen, dass im 
Zuge der Erschließungsplanung ggf. weitere Versorgungsanlagen unterge-
ordnet in öffentlichen Flächen vorgesehen werden (Text Teil B, in Hinweis 7.). 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Ausführungen zur außerhalb des Plangebiets befindlichen Leitung werden 
im Kapitel 10.1 der Begründung korrigiert. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Hinweis 5 der Stellungnahme vom 26.08.20 der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH wurde beachtet. Der Hinweis betrifft im Weiteren die 
Erschließungsplanung. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Gemäß Leitungsauskunft der neu.sw vom 11.10.19 befindet sich eine 
Gasniederdruckleitung in der Brauereistraße. 
 
Zu 9: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Stellungnahme wird dem Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der 
Erschließungsplanung übergeben. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet. 
Die in den Kapiteln 10.1 und 10.2 der Begründung aufgeführten Bezeichnungen 
des Versorgungsunternehmens werden korrigiert. 
 
Zu 11: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Schmutzwasserleitung im Bereich des „Weges A“ ist bereits berücksichtigt 
und in der Planzeichnung dargestellt worden. 
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2.3 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (04.09.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  04.09.20 
 
Zu 12: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. 
 
Zu 13 Der Hinweis wird beachtet. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Daher wird in den Teil B Text ein 
Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der Erschließungsplanung ggf. weitere 
Versorgungsanlagen untergeordnet in öffentlichen Flächen vorgesehen werden 
(Text Teil B, in Hinweis 7.). Die technische Ausführung der Abluftbehandlungs-
anlage bedarf der Anpassung an die örtliche Situation. Die Anlage kann sich in 
der genannten Größe und Lage als im Wesentlichen unterirdisches Bauwerk 
unterordnen. Die Bedingungen an dem genannten Standort sind durch die 
Geländesituation mit zwei Gewässern, die Lage mehrerer Leitungen inkl. des 
genannten Schachtbauwerks, die räumlichen Bedingungen für die Zufahrt 
sowie die Nachbarschaft von gesetzlich geschützten Biotopen geprägt. Die 
Anlage kann nur mit Fahrzeugen erreicht werden, welche die örtliche Erschlie-
ßungssituation berücksichtigen. Insoweit ist zu empfehlen, außerhalb des Plan-
gebiets einen Standort für die Abluftbehandlungsanlage zu wählen und erfor-
derlichenfalls die Einbindung der Abwasserdruckleitung dorthin zu verlegen. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
In der Planzeichnung wird in südlicher Fortsetzung der 12 m breiten 
Planstraßen D und B.2 die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende 
Fläche westlich des Weges B verbreitet, um eine ggf. erforderliche zweite 
Schmutzwasserdruckrohrleitung zu ermöglichen. Eine Änderung der 
zeichnerisch festgesetzten Planstraßen oder Bauflächen ist aus Zeitgründen 
nicht möglich, da eine zeitnahe Realisierung des Plans vorgesehen ist. 
Erforderlichenfalls muss ein Trassenverlauf außerhalb des Plangebiets gewählt 
werden. Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
 
Zu 15: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Erschließungsplanung liegt noch nicht vor. Daher wird in den Teil B Text ein 
Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der Erschließungsplanung ggf. weitere 
Versorgungsanlagen untergeordnet in öffentlichen Flächen vorgesehen werden 
(Text Teil B, in Hinweis 7.). Eine Erhöhung des Geländes in diesem Ausmaß ist 
nicht vorgesehen. Der Hinweis betrifft im Weiteren die Erschließungsplanung. 
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TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  04.09.20 
 
 
 
Zu 16: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung. 
 
 
 
Zu 17: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Er betrifft die Erschließungsplanung, in deren Zusammenhang die 
wasserrechtliche Erlaubnis entsprechend der genannten Vorgaben zu 
beantragen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 18: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Er betrifft die Erschließungsplanung.  
Die Hinweise der Stellungnahme werden an den Erschließungsträger zur 
Berücksichtigung in der Erschließungsplanung weitergegeben. 
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2.3 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (07.10.20)    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH   Ergänzung vom 07.10.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet- 
In den Teil B Text wird ein Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der 
Erschließungsplanung ggf. weitere Versorgungsanlagen untergeordnet in 
öffentlichen Flächen vorgesehen werden (Text Teil B, in Hinweis 7.). 
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2.4 (Seite 1) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte 

   Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 24 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 02.09.20 
              Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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2.4 (Seite 2) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte 

   Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 24 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 02.09.20 
              Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Das wasserwirtschaftliche Gutachten zum Plangebiet (Schuldt Consult 2020) 
zeigt Möglichkeiten zur gesicherten Ableitung des Niederschlagswassers auf. 
Im WRRL-Fachbeitrag (Umweltplan 2020) wird auf S. 27 erläutert:  
„Durch die vorhabenbedingte Regenwassereinleitung aus dem B-Plangebiet 
sind Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Morphologie der Datze zu 
erwarten. Es existieren deutliche Vorbelastungen durch bestehende 
Regenwassereinleitungen, in die sich die zusätzlichen Regenmengen aus dem 
Wohngebiet einordnen würden. 
Eine Überschreitung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Datze scheint 
nicht gegeben zu sein. Es muss durch hydrologische und hydraulische 
Untersuchungen aber sichergestellt werden, dass die geplanten WRRL-
Maßnahmen im Unterlauf der Datze (s. Ausführungen zum Verbesserungs-
gebot) durch die temporär höheren Abflüsse nicht beeinträchtigt werden und die 
hydraulische Leistungsfähigkeit auch zukünftig erhalten bleibt.“ 
Die genannten hydrologischen und hydraulischen Untersuchungen sind durch 
den Erschließungsträger sicherzustellen. Der Umweltbericht wird entsprechend 
ergänzt. Der Hinweis wird an den Erschließungsträger zur Berücksichtigung in 
der Erschließungsplanung weitergegeben. 
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2.4 (Seite 3) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte 

   Abwägungsvorschlag  

 

 
 

 
TÖB 24 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 02.09.20 
              Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
 
 
 
 
Zu 15: Der Hinweis wurde nicht beachtet. 
Der Hinweis betrifft die Erschließungsplanung. Er wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.5 (Seite 1) Untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 26 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 04.09.20 
              Immissionsschutzbehörde 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Die Festsetzung der Nutzungsart als Allgemeines Wohngebiet wurde 
entsprechend der Planungsziele vorgenommen. Andere Nutzungsarten wie z.B. 
ein Mischgebiet sind weit weniger geeignet, die Ziele der Planung - ein 
durchgrüntes Wohnquartier mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern (vergl. 
Punkt 1.2.) - zu erreichen. Eine Lärmschutzwand oder ein Lärmschutzwall 
entsprächen weder an der Grundstücksgrenze den durch Gehölzbestände 
geprägten örtlichen Verhältnissen noch wären sie durch ihre mit zunehmendem 
Abstand erforderliche größere Höhe städtebaulich verträglich. 
Die Begründung wird hierzu im Punkt 9.1. ergänzt. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden. 
Schutzbedürftige Räume sind mit der geänderten textlichen Festsetzung 9.1 an 
Gebäudeseiten, welche den Flächen mit den betreffenden gewerblichen 
Lärmquellen gegenüberliegen, unzulässig. Betroffene seitlich liegende 
schutzbedürftige Räume sind gegen Gewerbelärm zu verschatten. Ausnahmen 
für seitlich liegende schutzbedürftige Räume sind unter Beachtung des 
Hinweises 8 (im Teil B Text) zum Schallschutz möglich. 
Diese Lösung wurde in der Beratung am 20.01.20 mit dem LUNG und der 
Unteren Immissionsschutzbehörde ausgehend von den in der 
Schalluntersuchung vorgeschlagenen Immissionsschutzmaßnahmen erarbeitet 
und daraufhin in die Planung aufgenommen. (Zeichnerische Festsetzung 
Lärmschutz, neue textliche Festsetzung 9.1, geänderte textliche Festsetzungen 
1.8 und 3.1) 
Damit wird auch für den Bereich der genannten Teilfläche die vorgesehene 
Nutzung als Allgemeines Wohngebiet ermöglicht 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die textliche Festsetzung 3.1 ist bereits verbindlich formuliert, wird jedoch um 
Missverständnisse zu vermeiden klarstellend entsprechend angepasst. Weitere 
diesbezügliche Ausführungen im Kapitel 6.2.3. der Begründung sind nicht 
erforderlich. 
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2.5 (Seite 2) Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 26 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 04.09.20 
              Immissionsschutzbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Die in der textlichen Festsetzung 9.2 enthaltenen Regelungen werden 
entsprechend angepasst, ebenso im Punkt 9.1 der Begründung. 
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2.6 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel / Obere Tollense“    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 30 Wasser- und Bodenverband 03.09.20 
             „Obere Havel / Obere Tollense“ 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Gewässerbezeichnung wird in den Planunterlagen entsprechend der 
Stellungnahme korrigiert. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die als mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Flächen zeichnerisch 
festgesetzten Böschungsrandstreifen haben gemäß der vorliegenden 
Vermessung des Büros Sauder vom 20.12.19 (Plangrundlage) die geforderte 
Mindestbreite. 
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2.7 (Seite 1) BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V.    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB-Nr. 34 BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V. 26.08.20 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Laut Umweltbericht sind die Ersatzquartiere ein Jahr vor Eingriff bereit zu 
stellen. Der Annahme der Quartiere durch die Tiere wird somit genügend Zeit 
eingeräumt. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Die Eignung der anzupflanzenden Bäume wird durch die Bestimmungen der 
textlichen Festsetzungen 10.1 und 10.2 gesichert. Weitergehende Regelungen 
der Bauleitplanung sind hierfür nicht erforderlich. 
Der Hinweis betrifft die Erschließungsplanung. Er wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.7 (Seite 2) BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V.    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB-Nr. 34 BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V. 26.08.20 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Der Hinweis betrifft teilweise die Erschließungsplanung. Das Verbot von 
Streusalz ist nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Gemäß der 
textlichen Festsetzung 10.1 und 10.2 sind die Pflanzungen bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Beeinträchtigungen und Zerstörungen von geschützten Biotopen sind nicht 
gestattet. Nur durch einen Ausgleich bzw. Ersatz können in Ausnahmefällen 
solche Biotope in kleinflächigem Maße überbaut werden. Dafür wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V bei der unteren 
Naturschutzbehörde beantragt. 
Die angesprochene als „Schilf-Landröhricht“ (VRP) erfasste Fläche ist Teil der 
Kompensationsbilanzierung und wird somit nach ihrem Verlust kompensiert. 
Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Argumentation zum Biodiversitätsindikator „Gefährdete Arten“ wird im 
Umweltbericht um folgende Arten ergänzt: Fischotter, Biber, verschiedene 
Fledermausarten, Amphibienarten, Brutvogelarten sowie Sandstrohblume, 
Nachweis eines Fuchsbaus. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Umweltbericht wird auf S. 83 dahingehend korrigiert, dass korrekterweise 
von 5 Bäumen innerhalb des Gehölzsaumes die Rede ist. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet. 
Die weitere Beteiligung erfolgt. 
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2.8 (Seite 1) Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (07.11.19)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 51 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 07.11.19 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist berücksichtigt worden. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden. 
Schutzbedürftige Räume sind mit der geänderten textlichen Festsetzung 9.1 an 
Gebäudeseiten, welche den Flächen mit den betreffenden gewerblichen 
Lärmquellen gegenüberliegen, unzulässig. Betroffene seitlich liegende 
schutzbedürftige Räume sind gegen Gewerbelärm zu verschatten. Ausnahmen 
für seitlich liegende schutzbedürftige Räume sind unter Beachtung des 
Hinweises 8 zum Schallschutz möglich. 
Diese Lösung wurde in der Beratung am 20.01.20 mit dem LUNG und der 
Unteren Immissionsschutzbehörde ausgehend von den in der 
Schalluntersuchung vorgeschlagenen Immissionsschutzmaßnahmen erarbeitet 
und daraufhin in die Planung aufgenommen. 
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2.8 (Seite 2) Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (07.11.19)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 51 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 07.11.19 
 
Zu 2: Der Hinweis ist beachtet worden. 
Es erfolgte auch eine Auseinandersetzung mit weiteren Möglichkeiten des 
Schutzes vor Gewerbelärm. Die Festsetzung der Nutzungsart als Allgemeines 
Wohngebiet wurde entsprechend der Planungsziele vorgenommen. Andere 
Nutzungsarten wie z.B. ein Mischgebiet sind weit weniger geeignet, die Ziele 
der Planung - ein durchgrüntes Wohnquartier mit Eigenheimen und 
Mehrfamilienhäusern (vergl. Punkt 1.2.) - zu erreichen. Eine Lärmschutzwand 
oder ein Lärmschutzwall entsprächen weder an der Grundstücksgrenze den 
durch Gehölzbestände geprägten örtlichen Verhältnissen noch wären sie durch 
ihre mit zunehmendem Abstand erforderliche größere Höhe städtebaulich 
verträglich. Die Begründung wird hierzu im Punkt 9.1. ergänzt. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist beachtet worden. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden, auch für den 
nördlichen Teil des Baugebiets WA 1.2. Im Weiteren siehe Abwägung zu 1. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist nicht beachtet worden. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden. Dazu siehe 
im Weiteren Abwägung zu 1. 
Die betreffende textliche Festsetzung 1.8 wird darüber hinaus dahingehend 
geändert, dass nur die vollständige Bebauung des Baugebiets WA 1.1 
Bedingung für die vorgesehene bauliche Nutzung des Gebiets WA 2.1 ist. 
Dies ist nach weiterer Abstimmung mit dem Verfasser der Schallimmissions-
untersuchung für das Plangebiet (Umweltsachverständiger Dr. Lober, 2019) aus 
diesem Gutachten abzuleiten. Er stellte fest, dass für die festgestellte aktuelle 
Lärmsituation die Abhängigkeit nur in Bezug auf das Baugebiet WA 1.1 besteht. 
Die Bebauung im WA 1.2 hat in Bezug auf die mögliche Bebauung in den 
Gebieten WA 2.1 und WA 2.2 keine notwendige Lärmschutzfunktion. 
In Bezug auf die exemplarisch untersuchte Lärmwirkung einer Folgenutzung 
der Post ist festzustellen, dass die festgestellte Lärmwirkung im Bereich der 
Gebiete WA 2.1 und WA 2.2 gering ist und mit keinem konkreten Vorhaben 
einhergeht. Eine Folgenutzung wäre verpflichtet, die Unschädlichkeit in Bezug 
auf die benachbarte Wohnnutzung im Bauantragsverfahren darzulegen. Die 
ausgeführte Untersuchung zeigt, dass nur geringe zusätzliche Aufwendungen 
bei Folgenutzungen absehbar sind um Lärmprobleme in den Gebieten WA 2.1 
und WA 2.2 zu vermeiden. 
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2.8 (Seite 1) Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (04.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 51 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 04.09.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Konfliktsituation mit dem Gewerbelärm konnte gelöst werden. 
Schutzbedürftige Räume sind mit der geänderten textlichen Festsetzung 9.1 an 
Gebäudeseiten, welche den Flächen mit den betreffenden gewerblichen 
Lärmquellen gegenüberliegen, unzulässig. Betroffene seitlich liegende 
schutzbedürftige Räume sind gegen Gewerbelärm zu verschatten. Ausnahmen 
für seitlich liegende schutzbedürftige Räume sind unter Beachtung des 
Hinweises 8 zum Schallschutz möglich. 
Diese Lösung wurde in der Beratung am 20.01.20 mit dem LUNG und der 
Unteren Immissionsschutzbehörde ausgehend von den in der 
Schalluntersuchung vorgeschlagenen Immissionsschutzmaßnahmen erarbeitet 
und daraufhin in die Planung aufgenommen. 
Die betreffende textliche Festsetzung 1.8 wird dahingehend geändert, dass nur 
die vollständige Bebauung des Baugebiets WA 1.1 Bedingung für die 
vorgesehene bauliche Nutzung des Gebiets WA 2.1 ist. 
Dies ist nach weiterer Abstimmung mit dem Verfasser der Schallimmissions-
untersuchung für das Plangebiet (Umweltsachverständiger Dr. Lober, 2019) aus 
diesem Gutachten abzuleiten. Er stellte fest, dass für die festgestellte aktuelle 
Lärmsituation die Abhängigkeit nur in Bezug auf das Baugebiet WA 1.1 besteht. 
Die Bebauung im WA 1.2 hat in Bezug auf die mögliche Bebauung in den 
Gebieten WA 2.1 und WA 2.2 keine notwendige Lärmschutzfunktion. 
In Bezug auf die exemplarisch untersuchte Lärmwirkung einer Folgenutzung 
der Post ist festzustellen, dass die festgestellte Lärmwirkung im Bereich der 
Gebiete WA 2.1 und WA 2.2 gering ist und mit keinem konkreten Vorhaben 
einhergeht. Eine Folgenutzung wäre verpflichtet, die Unschädlichkeit in Bezug 
auf die benachbarte Wohnnutzung im Bauantragsverfahren darzulegen. Die 
ausgeführte Untersuchung zeigt, dass nur geringe zusätzliche Aufwendungen 
bei Folgenutzungen absehbar sind um Lärmprobleme in den Gebieten WA 2.1 
und WA 2.2 zu vermeiden. 
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2.8 (Seite 2) Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (04.09.20)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 51 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 04.09.20 
                      
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Es erfolgte auch eine Auseinandersetzung mit weiteren Möglichkeiten des 
Schutzes vor Gewerbelärm. 
Die Festsetzung der Nutzungsart als Allgemeines Wohngebiet wurde 
entsprechend der Planungsziele vorgenommen. Andere Nutzungsarten wie z.B. 
ein Mischgebiet sind weit weniger geeignet, die Ziele der Planung - ein 
durchgrüntes Wohnquartier mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern (vergl. 
Punkt 1.2.) - zu erreichen. Eine Lärmschutzwand oder ein Lärmschutzwall 
entsprächen weder an der Grundstücksgrenze den durch Gehölzbestände 
geprägten örtlichen Verhältnissen noch wären sie durch ihre mit zunehmendem 
Abstand erforderliche größere Höhe städtebaulich verträglich. 
Die Begründung wird hierzu im Punkt 9.1. ergänzt. 
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2.9 (Seite 1) Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH    Abwägungsvorschlag  

  

 
TÖB 60 NEUWOGES mbH 17.09.20 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Nach Abriss des Garagenkomplexes und in Ermangelung hinreichender 
Zwischennutzung des Plangebiets bzw. zustandserhaltender landschafts-
pflegerischer Maßnahmen konnten sich Flora und Fauna vor allem in 
Gewässernähe sukzessive entwickeln. Die sich hieraus ergebenden Belange 
des Umweltschutzes, respektive des Artenschutzes, müssen durch das 
Planverfahren berücksichtigt werden. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die vorgeschlagene Teilung des bisherigen WA 2 in WA 2.1 und WA 2.2 wird 
vorgenommen. Die betreffende textliche Festsetzung 1.8 wird auch 
dahingehend geändert, dass die vollständige Bebauung des Baugebiets WA 1.1 
Bedingung für die vorgesehene bauliche Nutzung des Baugebiets WA 2.1 ist. 
Dies ist nach weiterer Abstimmung mit dem Verfasser der Schallimmissions-
untersuchung für das Plangebiet (Umweltsachverständiger Dr. Lober, 2019) aus 
diesem Gutachten abzuleiten. Er stellte fest, dass für die festgestellte aktuelle 
Lärmsituation die Abhängigkeit nur in Bezug auf das Baugebiet WA 1.1 besteht. 
Die Bebauung im WA 1.2 hat in Bezug auf die mögliche Bebauung in den 
Gebieten WA 2.1 und WA 2.2 keine notwendige Lärmschutzfunktion. 
In Bezug auf die exemplarisch untersuchte Lärmwirkung einer Folgenutzung 
der Post ist festzustellen, dass die festgestellte Lärmwirkung im Bereich der 
Gebiete WA 2.1 und WA 2.2 gering ist und mit keinem konkreten Vorhaben 
einhergeht. Eine Folgenutzung wäre verpflichtet, die Unschädlichkeit in Bezug 
auf die benachbarte Wohnnutzung im Bauantragsverfahren darzulegen. Die 
ausgeführte Untersuchung zeigt, dass nur geringe zusätzliche Aufwendungen 
bei Folgenutzungen absehbar sind um Lärmprobleme in den Gebieten WA 2.1 
und WA 2.2 zu vermeiden. 
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2.9 (Seite 2) Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 60 NEUWOGES mbH 17.09.20 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Zulässigkeit ausgewiesener Nutzungen ist beim östlichen Teil des 
Baugebiets WA 1.1 und beim Baugebiet WA 2.1 von der Verwirklichung eines 
ausreichenden Umfangs einer Bebauung ohne Lücken im Baugebiet WA 1.1 
abhängig, wobei für den Schutz des WA 2.1 die Bebauung des WA 1.1 
vollständig erforderlich ist. Nach der o.g. Abstimmung mit dem Verfasser der 
Schallimmissionsuntersuchung für das Plangebiet wird die textliche 
Festsetzung 1.8 klarstellend weiter ausformuliert. Die Begründung wird 
entsprechend angepasst. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Gemäß textlicher Festsetzung 3.1 müssen zulässige eventuelle Verbindungen 
durch Schallschutzelemente eine geschlossene Oberfläche ohne Öffnung oder 
Lücken aufweisen, um den immissionsschutzrechtlichen Belangen gemäß o.g. 
Schallimmissionsuntersuchung zu genügen. Ebenso zulässig ist die Bebauung 
in geschlossener Bauweise wie auch der Bau von Gebäudedurchfahrten, 
welche in geeigneter Weise verschließbar sind (vergl. Teil B - Text, Hinweis 8.). 
Es können in den Baugebieten auch gemeinsame rückwärtige Wege 
verwirklicht werden. Die Erreichbarkeit der rückwärtigen Grundstücksteile kann 
somit in ausreichendem Umfang hergestellt werden. Ein entsprechender 
Hinweis wird im Punkt 6.2.3. der Begründung aufgenommen. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Die textliche Festsetzung 6 wird angepasst, so dass für jedes Wohngebäude 
maximal eine Zufahrt möglich ist. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg hat eine Alternative zur Einzahlung in ein 
Ökokonto gefunden. In den Überschwemmungsflächen der Tollensewiesen 
sollen zwei Kleingartenanlagen zurückgebaut und renaturiert werden. 
Mit der Herstellung von extensiv bewirtschafteten „artenreichen Mähwiesen auf 
feuchten und moorigen Standorten mit Teilwiedervernässung“ in Verbindung mit 
der Entsiegelung der Kleingartenanlagen ist der Kompensationsbedarf des 
Bauvorhabens gedeckt. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im 
Umweltbericht wird angepasst. 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 “Gerstenstraße“ 
 

2.9 (Seite 3) Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
 
TÖB 60 NEUWOGES mbH 17.09.20 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Formulierung zur Bauzeitenbeschränkung wurde angepasst, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. Die Beschränkung der Bauzeit von Anfang Oktober 
bis Ende Februar bezieht sich explizit auf die Baufeldfreimachung. Die Bau-
ausführung ist unmittelbar nach der Baufeldfreimachung anzusetzen, um eine 
Wiederansiedlung der Brutvögel und dem damit verbundenen Baustopp zu 
verhindern. 
Der Absatz „V01 Brutvögel“ enthält keine zeitliche Beschränkung für die 
Bauausführung nach der Baufeldfreimachung. Zu beachten ist nur die 
fortlaufende Bauausführung bis Fertigstellung nach der Baufeldfreimachung. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Nach Absprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wäre es 
unter Umständen möglich (nach sofortigem Bau des Ersatzhabitates - späteste 
Fertigstellung Ende November), in den Monaten April und Mai das Absammeln 
der adulten Tiere vor der Eiablage zu forcieren. Dazu müssten die fünf Termine 
zum Absammeln (2x Juli, 1x August und 2x September) in den April und Mai 
vorgezogen werden. Somit müssen in den Monaten April und Mai mindestens 
elf Termine zum Absammeln der Zauneidechsen angesetzt werden. 
Das Absammeln der Zauneidechsen kann erst erfolgen, sobald das 
Ersatzhabitat fertiggestellt und eine Vegetationsstruktur aufweist, die den 
Zauneidechsen genug Versteckmöglichkeiten und Schutz vor Raubtieren bieten 
kann. Dies ist insbesondere am momentan geplanten Standort für das 
Zauneidechsenhabitat unter der Freileitung wichtig, da die Freileitung als 
Ansitzwarte für Greifvögel dienen kann. 
Die Fläche des Zauneidechsenhabitats kann mit einer angrenzenden Fläche 
und deren bereits aufgewachsenen Vegetation verbunden werden, um den 
Zauneidechsen genug Rückzugsraum zu bieten. Zusätzlich kann das Zaun-
eidechsenhabitat bepflanzt werden, um genug aufgewachsene Vegetation zu 
bieten. 
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2.9 (Seite 3) Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 60 NEUWOGES mbH 17.09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Anlagen der Photovoltaik- und Solarthermie sind nicht ausgeschlossen, sie 
stellen in der Regel keine hochglänzende Dacheindeckung dar. Die Begrün-
dung wird hierzu im Punkt 7. um einen klarstellenden Hinweis ergänzt. 
Dacheindeckungen bspw. mit hochglänzenden Solardachziegeln sind im Sinne 
des Ortsbilds und zur Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte weiterhin nicht 
zulässig. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Es soll ein unvermeidbarer Eingriff in ein gesetzlich geschütztes Biotop im 
Baugebiet WA 1.1 vollzogen werden. Dafür wird eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V bei der unteren Naturschutzbehörde 
beantragt. Da es sich um ein gesondertes Verfahren handelt, sind terminliche 
Angaben nicht Teil der Planunterlagen. 
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3.1 Stadtverwaltung Straßenbaulastträger    Abwägungsvorschlag  
 
 

 

 
TÖB-Nr. 9 Stadtverwaltung, Straßenbaulastträger  24.08.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Aufgrund der geologischen Situation (stark wechselnde Torfmächtigkeiten) wird 
von einem derzeitigen Ausbau der Straße abgesehen. Neben den sehr hohen 
Aufwendungen für die Gründung wäre mit unterschiedlichem Setzungsverhalten 
zu rechnen, die mehrfach Sanierungsarbeiten an der 
Verkehrsflächenbefestigung zur Folge hätten, wobei die Leitungssysteme trotz 
flexibler Ausbildung (ggf. mehrfach) komplett zu erneuern wären. 
 
Somit wird die Trasse mit ungebundener Decke ausgeführt und nur für 
Radfahrer/Fußgänger ertüchtigt. 
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3.2 (Seite 1) CSG GmbH (für Deutsche Post)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB-Nr. 16 CSG GmbH (für Deutsche Post) 03.09.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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3.2 (Seite 2) CSG GmbH (für Deutsche Post)    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB-Nr. 16 CSG GmbH (für Deutsche Post) 03.09.20 
 
 
 
Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Der Immissionsschutz, insbesondere der Allgemeinen Wohngebiete WA 1.1 
und WA 1.2 wurde bereits im Zuge der Planaufstellung berücksichtigt. Hierzu 
wurden insbesondere die textlichen Festsetzungen 1.8, 3.1 und 9.1 
aufgenommen. 
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3.3 NABU Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 35 NABU Mecklenburg-Vorpommern 27.08.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Plangebiet befinden sich mehr als zwei Gewässer. Sofern in der 
Stellungnahme das temporäre und das permanente Standgewässer gemeint 
sind, handelt es sich bei den genannten Gewässern um gesetzlich geschützte 
Biotope. Für Diese sieht die Planung keine Veränderungen vor. 
Bei den weiteren Gewässern handelt es sich um die in der Planzeichnung 
dargestellten Gräben. Für diese sind Veränderungen zum Zweck der 
Niederschlagswasserbeseitigung erforderlich. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Das Vorkommen des Moorfrosches wird bereits im Umweltbericht als 
planungsrelevant behandelt. 
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4.1 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 3 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 17.09.20 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Es werden keine Belange der Baudenkmalpflege und Bodendenkmalpflege 
berührt. 
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4.2 E.DIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

 
TÖB 19 E.DIS Netz GmbH 04.09.20 
 
Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Leitungen der E.DIS Netz GmbH innerhalb des Plangebiets werden bereits 
in der Planzeichnung dargestellt. Zur planungsrechtlichen Sicherung dieser 
Leitungen sind in der Planzeichnung ebenfalls bereits Straßenverkehrsflächen 
und mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen festgesetzt. 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 “Gerstenstraße“ 
 

4.3 Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
TÖB 32 Landesamt für Innere Verwaltung  10.08.20 
              Mecklenburg-Vorpommern 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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1.1 Öffentlichkeit 4    Abwägungsvorschlag  
 
Gesprächsnotiz 
 
 
 
- Frau _________ ist Anwohnerin des geplanten Wohngebietes. Sie ist 

überwiegend Radfahrerin und weist auf die Probleme durch das zu 
erwartende höhere Verkehrsaufkommen hin. Bereits jetzt ist die 
Brauereistraße in Spitzenzeiten sehr ausgelastet. Der Bauzustand ist 
schlecht, an die Geschwindigkeitsbegrenzung (30 km/h) wird sich nicht 
gehalten. Parkende Autos erschweren ein sicheres Radfahren. 

- Sie befürchtet, dass aufgrund der Öffnung der Brauereistraße auf die 
Demminer Straße (rechts raus) der Verkehr gravierend zunimmt und 
Staugefahr besteht.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlichkeit 4 07.09.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die genannte Öffnung der Brauereistraße in nicht Teil der Planung. Jedoch 
können Auswirkungen durch die Planung eintreten. 
Der wesentliche Teil des durch die Planung verursachten Verkehrsaufkommens 
wird voraussichtlich über die Gerstenstraße und den Baumwallsweg auf die 
Demminer Straße ausfahren. Gemäß bei der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 
vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist der Knotenpunkt Demminer Str./ 
Trockener Weg/ Baumwallsweg bereits allein ausreichend leistungsfähig. 
Durch die zusätzliche Ausfahrt über die Brauereistraße sind demnach keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Gleichwohl sind nach Realisierung 
des Bebauungsplans die verkehrlichen Auswirkungen zu prüfen und bei 
Erfordernis verkehrsbauliche Maßnahmen zu ergreifen. 
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1.2 Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
Öffentlichkeit 5 11.09.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Das Gebiet WA 1.2 braucht weder vollständig noch teilweise verwirklicht 
werden, um die Gebiete WA 2.1 und WA 2.2 vor Lärm zu schützen: 
Dies ist nach weiterer Abstimmung mit dem Verfasser der Schallimmissions-
untersuchung für das Plangebiet (Umweltsachverständiger Dr. Lober, 2019) aus 
diesem Gutachten abzuleiten. Er stellte fest, dass für die festgestellte aktuelle 
Lärmsituation die Abhängigkeit nur in Bezug auf das Baugebiet WA 1.1 besteht. 
Die Bebauung im WA 1.2 hat in Bezug auf die mögliche Bebauung in den 
Gebieten WA 2.1 und WA 2.2 keine notwendige Lärmschutzfunktion. 
In Bezug auf die exemplarisch untersuchte Lärmwirkung einer Folgenutzung 
der Post ist festzustellen, dass die festgestellte Lärmwirkung im Bereich der 
Gebiete WA 2.1 und WA 2.2 gering ist und mit keinem konkreten Vorhaben 
einhergeht. Eine Folgenutzung wäre verpflichtet, die Unschädlichkeit in Bezug 
auf die benachbarte Wohnnutzung im Bauantragsverfahren darzulegen. Die 
ausgeführte Untersuchung zeigt, dass nur geringe zusätzliche Aufwendungen 
bei Folgenutzungen absehbar sind um Lärmprobleme in den Gebieten WA 2.1 
und WA 2.2 zu vermeiden. 
Das bisherige WA 2 wird in WA 2.1 östlich der Planstraße B.1 und WA 2.2 
westlich der Planstraße B.1 geteilt. Die betreffende textliche Festsetzung 1.8 
wird auch dahingehend geändert, dass die vollständige Bebauung des 
Baugebiets WA 1.1 Bedingung für die vorgesehene bauliche Nutzung des 
Baugebiets WA 2.1 ist. 
Eine darüber hinaus gehende Anpassung von Festsetzungen des 
Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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2.1 (Seite 1) Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  

 

 
Öffentlichkeit 1 27.08.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz berücksichtigen bereits die 
Immissionen, welche von der betreffenden gewerblichen Nutzung nördlich des 
Plangebiets ausgehen. 
 

1 
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2.1 (Seite 2) Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  
 
 
 

 
 
 

 
Öffentlichkeit 1 27.08.20 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Eine Einbeziehung des Grundstücks in den Bebauungsplan ist aus Zeitgründen 
nicht möglich, da eine zeitnahe Realisierung des Plans vorgesehen ist.  
Daher ist für dieses Grundstück ein gesondertes Planverfahren erforderlich. 
 
 

2 
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2.2 Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  
 
Gesprächsnotiz 
 
Herr _______ ist Anwohner des geplanten Wohngebiets. Er weist vorsorglich 
auf die Gefahr von baulichen Beeinträchtigungen im Zuge der Erschließung 
(beispielsweise Grundwasserabsenkungen) an der vorhandenen Bausubstanz 
hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlichkeit 2 02.09.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Der Hinweis betrifft die Erschließungsplanung. Er wird an den 
Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung 
weitergegeben. 
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2.3 (Seite 1) Öffentlichkeit 3    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
Öffentlichkeit 3 03.09.20 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die genannte Öffnung der Brauereistraße in nicht Teil der Planung. Jedoch 
können Auswirkungen durch die Planung eintreten. Die verkehrliche 
Erschließung des Plangebiets ist auch ohne diese Öffnung der Brauereistraße 
gesichert. 
Der wesentliche Teil des durch die Planung verursachten Verkehrsaufkommens 
wird voraussichtlich über die Gerstenstraße und den Baumwallsweg auf die 
Demminer Straße ausfahren. Gemäß bei der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 
vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist der Knotenpunkt Demminer Str./ 
Trockener Weg/ Baumwallsweg bereits allein ausreichend leistungsfähig. 
Durch die zusätzliche Ausfahrt über die Brauereistraße sind demnach keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Gleichwohl sind nach Realisierung 
des Bebauungsplans die verkehrlichen Auswirkungen zu prüfen und bei 
Erfordernis verkehrsbauliche Maßnahmen zu ergreifen. 
Gemäß Lärmberechnung vom 08.01.20 der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 
besteht für den Bereich der Brauereistraße keine Notwendigkeit für 
Maßnahmen zur Verringerung des Lärmpegels. Das sich ggf. erhöhende 
Verkehrsaufkommen in der Brauereistraße ist demnach nicht geeignet die 
gemäß Lärmschutz Richtlinie-StV für reine bzw. allgemeine Wohngebiete 
geltenden Beurteilungspegel zu überschreiten. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Gemäß bei der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vorliegenden 
Verkehrsuntersuchung ist der Knotenpunkt Demminer Str./ Trockener Weg/ 
Baumwallsweg bereits ohne zusätzliche Ausfahrt zur Brauereistraße allein 
ausreichend leistungsfähig. 
 

2 

3 
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2.3 (Seite 2) Öffentlichkeit 3    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlichkeit 3 03.09.20 
 
Nach Realisierung des Bebauungsplans sind die verkehrlichen Auswirkungen 
zu prüfen und bei Erfordernis verkehrsbauliche Maßnahmen zu ergreifen. (S. 
auch Stellungnahme zu Hinweis 2). 
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III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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1.1 Gemeinde Blumenholz über das Amt Neustrelitz-Land    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
Gemeinde Blumenholz über das Amt Neustrelitz-Land 17.08.20 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum B-Planverfahren 
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1.2 Stadt Burg Stargard    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
Stadt Burg Stargard 18.08.20 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum B-Planverfahren 
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1.3 Gemeinde Groß Nemerow über das Amt Stargarder Land    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
Gemeinde Groß Nemerow über das Amt Stargarder Land 18.08.20 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum B-Planverfahren 
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